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Volker Schäfer – Peter Otten Str. 12 - 50126 Bergheim 
 

An den Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 
 
Herrn Heiko Möller 
Im Hause 
 
 
         
          Bergheim, den 17.02.2021 
 
 
Anfrage gem. § 15 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bergheim 
Hier: Aktueller Fall von Kindeswohlgefährdung – Maßnahmen des Jugendamtes 
 
Sehr geehrter Herr Möller, 
 
Gemäß der Verfassung des Landes steht im Artikel 6.2:  
„Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erzie-
hung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren 
für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Le-
bensbedingungen Sorge und fördern sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.“ 
 
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen im aktuellen Fall von Vernachlässigung: 
 

 Wie konnte der aktuelle Fall von Vernachlässigung, trotz Betreuung vom Jugendamt, passieren? 

 Wie sehen die Schnittstellen und die Kommunikation zwischen Behörden und die dort agierenden Träger 
aus? Aktuell waren die Familienhilfe, Kindergarten, heilpädagogischen Fördereinrichtung und die behandeln-
den Ärzte involviert.  
Waren alle handelnden Akteure in Kenntnis gesetzt, gibt es hierzu Kooperationsvereinbarungen?  
Innerhalb welcher Zeit finden Abstimmungen mit dem Jugendamt statt?  
Gibt es hierzu Vorgaben des Jugendamtes?  
Inwieweit behindert in der Kreisstadt Bergheim der Datenschutz den Kinderschutz? 

 Wie sehen die Maßnahmen aus, wenn bereits in den Akten des Jugendamtes eine Gefährdung des Kindes-
wohl dokumentiert wurde? 

 Wie sieht die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller im Kinderschutz tätigen Akteure aus?  

 Ist die Personalausstattung ausreichend? 
 
Ich bitte um schriftliche Beantwortung meiner Fragen zur nächsten Sitzung des Ausschusses. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
     
Volker Schäfer 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 
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